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RS OGH 1988/10/6 6Ob668/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1988

Norm

ABGB §810

AußStrG §145 B

ZPO §4

Rechtssatz

Wird die Verlassenschaft nach einer entsprechenden abhandlungsgerichtlichen Entscheidung durch den erbserklärten

Erben in einem Rechtsstreit vertreten, bedarf es zur Wirksamkeit dieser Vertretung keiner weiteren Zustimmung (auch

nicht der eines Absonderungskurators).
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